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FichtenauStimpfach

E ine 79-jährige Frau mit 
Vorerkrankungen und la-
bilem Gesundheitszu-
stand bekommt keine Co-

rona-Schutzimpfung, weil sie 
nicht in die Gruppe der Impfbe-
rechtigten gehört, die momen-
tan an der Reihe ist. Ihr fehlen 
einige Monate bis zum 80. Ge-
burtstag. Der 55-jährige Mann 
ohne Vorerkrankungen und von 
bester Gesundheit, der zeit-
gleich einen Termin zur Imp-
fung im Zentralen Impfzentrum 
ausgemacht hat, bekommt die 
begehrte Spritze, weil er in Se-
niorenheimen ältere Menschen 
ärztlich versorgt.

Solche Situationen gehören 
zum Alltag eines Impfzentrums. 
Jeder, der hier arbeitet, hat sie 
schon erlebt. Die Diensthaben-
den, die in jedem Einzelfall die 
Entscheidung treffen müssen, 
ob geimpft wird oder nicht, ha-
ben sicher nicht immer Freude 
an dieser Aufgabe. Denn sie 
müssen sich streng an die Vor-
gaben halten und können, ganz 
besonders solange der Impfstoff 
so knapp ist, keine Ausnahme 
machen. Wo würden sie sonst 
anfangen? Wo aufhören?

Es braucht allgemeingültige 
Regeln für die Impfberechti-
gung, wie sie die Coronavirus-
Impfverordnung des Bundes 
vorgibt. Danach kann die Ent-
scheidung nur so ausfallen, dass 
die 79-jährige Kranke nach Hau-
se geschickt und der 55-jährige 
Gesunde geimpft werden. So ist 
die Rechtslage. „Recht ist nicht 
immer gleich richtig“, sagt dazu 
ein ZIZ-Mitarbeiter bedauernd. 
Das stimmt.

Recht ist nicht 
immer richtig

Kommentar
Christine Hofmann
zum Thema 
Impfberechtigung

Wechsel 
im ZIZ

Rot am See. Das Landratsamt hat 
die Sanitätsdienste im Zentralen 
Impfzentrum (ZIZ) in Rot am See, 
die bisher durch das DRK er-
bracht wurden, an einen privaten 
Dienstleister vergeben. Konkret 
geht es um zwei Stellen, die für 
die Betreuung der Impflinge im 
Beobachtungsraum zuständig 

sind. 
Die Koordination im 

ZIZ und die mobilen Impf-ZIZ und die mobilen Impf-ZIZ und die mobilen Impf
dienste werden weiterhin 
durch das DRK sicherge-
stellt, teilt das Landratsamt 
weiter mit. Der Wechsel 

zum privaten Dienstleister sei er-
folgt, um die Leistungsfähigkeit 
des DRK in allen anderen Berei-
chen langfristig aufrechterhalten 
zu können. Die Sanitätsdienste im 
Kreisimpfzentrum in Wolperts-
hausen werden unverändert vom 
DRK wahrgenommen. hof

Impfzentrum Privater 
Dienstleister übernimmt 
Sanitätsdienste.

Auf diesen Tag hatte sich 
Anni Lütgen richtig ge-
freut. Die Crailsheime-
rin hatte einen Impfter-

min im Zentralen Impfzentrum 
(ZIZ) in Rot am See. Erwartungs-
voll fuhr sie am vergangenen 
Montag zum ZIZ. In der Tasche 
ihren Personalausweis, die Kran-
kenversicherungskarte, den Impf-kenversicherungskarte, den Impf-kenversicherungskarte, den Impf
pass und eine Bescheinigung ih-
rer Hausärztin, dass sie eine 
Hochrisikopatientin ist.

Die ärztliche Bescheinigung 
brauche sie, um die Corona-
Schutzimpfung zu bekommen, 
diese Information hatte die Rent-
nerin bei der telefonischen An-
meldung über die Hotline bekom-
men. Denn Anni Lütgen wird erst 
im Dezember 80 Jahre alt und ge-
hört damit nicht zu der Personen-
gruppe, die nach der Corona-
Impfverordnung jetzt schon An-
spruch auf eine Impfung hat.

Den Weg umsonst gemacht
Es war eine Falschinformation, 
wie sich am Montag herausstell-
te. Bei der Anmeldung im Zentra-

len Impfzentrum wurde der 
Crailsheimerin mitgeteilt, dass 
sie den Weg nach Rot am See um-
sonst zurückgelegt hatte. Geimpft 
wird hier aktuell nur, wer zwei-
felsfrei einen Impf-Anspruch mit 
höchster Priorität besitzt (siehe 
Infokasten).

„Zur Impfberechtigung ver-
weisen wir auf Paragraph 2 der 
Corona-Impfverordnung des 
Bundes“, teilt das Landratsamt 
auf Nachfrage unserer Zeitung 
mit. Das Alter ist danach nicht al-
lein ausschlaggebend bei der Fra-

ge, ob jemand zum jetzigen Zeit-
punkt geimpft werden darf oder 
nicht. Auch jüngere Menschen 
haben Impfanspruch, wenn sie 
beispielsweise in einer Corona-
Schwerpunktpraxis arbeiten oder 
im Rettungsdienst im Einsatz 
sind. All dies wird genau geprüft, 
bevor die Spritze mit dem Vakzin 
aufgezogen wird.

Etwa zehn bis 20 Mal am Tag 
komme es vor, dass Personen, die 
mit Termin ins ZIZ kommen, 
ohne Impfung nach Hause ge-
schickt werden, berichtet David 

Schneider, Leiter der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft des Land-
kreises Schwäbisch Hall (WFG) 
und Beauftragter für das ZIZ in 
Rot am See. Der Grund dafür lie-
ge meist darin, dass während des 
Buchungsprozesses, den viele on-
line erledigen, falsche Angaben 
gemacht werden. Deshalb findet 
vor Ort als erstes eine Prüfung 
statt.

„Personen, bei denen eine Imp-
fung abgelehnt wird, reagieren 
überwiegend enttäuscht, teilwei-
se verzweifelt, aufgrund der eige-
nen medizinischen Situation – 
oder mit Unverständnis“, sagt 
Schneider. 

Um solche Enttäuschungen zu 
vermeiden und sich unnötige 
Wege nach Rot am See oder ins 
Kreisimpfzentrum nach Wol-
pertshausen zu ersparen, rät der 
ZIZ-Beauftragte: „Warten mit der 
Buchung, bis eine Impfbe-
rechtigung vorliegt, sowie 
wahrheitsgemäße und 
vollständige Angaben ma-
chen.“ Anni Lütgen hofft 
jetzt, dass schon bald die 
nächste Personengruppe 
mit hoher Priorität bei den 
Schutzimpfungen an die Reihe 
kommt. In der zweiten Gruppe 
werden Menschen, die das 70. Le-
bensjahr vollendet haben, ge-
impft. Die 79-Jährige ist dann auf 
jeden Fall dabei.
Kommentar

Wer keinen Anspruch hat, 
wird nach Hause geschickt
Coronavirus Gegen Covid-19 wird nur geimpft, wer nach der Impfverordnung dazu 
berechtigt ist. Zehn bis 20 Personen werden täglich abgewiesen. Von Christine Hofmann

Ein Impftermin ist noch kein Garant dafür, dass eine Impfung durchgeführt wird: Erst nach genauer Prüfung erfolgt im Zentralen Impfzentrum 
in Rot am See die Corona-Schutzimpfung. Ausnahmen gibt es nicht. Foto: Christine Hofmann

Warten, bis eine 
Impfberechti-

gung vorliegt.
David Schneider
Beauftragter für das ZIZ

Schutzimpfungen mit höchster Priorität

Folgende Personen
haben nach der Corona-
virus-Impfverordnung 
mit höchster Priorität 
Anspruch auf eine 
Schutzimpfung:

1. Personen, die das 
80. Lebensjahr vollendet 
haben.

2. Personen, die in sta-
tionären Einrichtungen 
zur Behandlung, Betreu-
ung oder Pflege älterer 
oder pflegebedürftiger 
Menschen behandelt, 
betreut oder gepflegt 
werden oder tätig sind.

3. Personen, die im 
Rahmen ambulanter 
Pflegedienste regelmä-
ßig ältere oder pflege-
bedürftige Menschen 
behandeln, betreuen 
oder pflegen.

4. Personen, die in Be-
reichen medizinischer 
Einrichtungen mit ei-
nem sehr hohen Exposi-
tionsrisiko in Bezug auf 
das Coronavirus tätig 
sind: auf Intensivstatio-
nen, in Notaufnahmen, 
in Rettungsdiensten, in 
der ambulanten Pallia-
tivversorgung, in den 

Impfzentren sowie in 
Bereichen, in denen ae-
rosolgenerierende Tätig-
keiten durchgeführt 
werden.

5. Personen, die in me-
dizinischen Einrichtun-
gen regelmäßig Perso-
nen behandeln, betreu-
en oder pflegen, bei de-
nen ein sehr hohes 
Risiko für einen schwe-
ren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf bei ei-
ner Infektion besteht, 
insbesondere in der On-
kologie oder Transplan-
tationsmedizin.

IMPFZENTREN WER ERHÄLT DIE SPRITZE, WER NICHT? DAS IST NICHT IMMER EINDEUTIG

Tiere
Weißstörche
auf dem Rathaus
Crailsheim. Auf dem Crailsheimer 
Rathaus war am vergangenen 
Donnerstag ein Paar Weißstörche 
zu sehen. Darüber berichtet Hel-
mut Vaas, Storchenbetreuer beim 
Naturschutzbund Ellwangen. „Es 
dürfte sich um das Ingersheimer 
Brutpaar der letzten Jahre han-
deln. Kehren sie auf ihr früheres 
Nest auf dem Crailsheimer Rat-
haus zurück oder bauen sie, wie 
schon 2016 und 2017 auf dem In-
gersheimer Mobilfunkturm wie-
der ein neues Nest? Es wird span-
nend“, schreibt der Experte.

Die Stadt 
möchte Eltern 
entlasten

Crailsheim. Seit nunmehr drei Wo-
chen sind die Krippen und Kin-
dergärten aufgrund des verschärf-dergärten aufgrund des verschärf-dergärten aufgrund des verschärf
ten Lockdowns wieder geschlos-
sen. Die Stadtverwaltung möchte 
daher die Eltern entlasten und die 
Beiträge erlassen, „muss aber die 
weitere Vorgehensweise des Lan-
des hierzu abwarten“, wie es in 
einer Pressemitteilung heißt. Wie 
beim ersten Lockdown im Früh-
jahr des vergangenen Jahres müs-
sen seit dem 11. Januar die Kin-
dertageseinrichtungen erneut ge-
schlossen bleiben. Lediglich für 
eine Notbetreuung können El-
tern, die eine entsprechende Ar-
beitgeberbescheinigung sowie 
eine eigene Erklärung, dass es kei-
ne anderen Betreuungspersonen 
gibt, vorlegen, ihre Kinder in die 
Krippen und Kindergärten brin-
gen. Derzeit ist noch unklar, ob 
diese Situation über den 14. Fe-
bruar hinaus anhält.

Einiges ist noch zu klären
Auch im Rathaus ist man sich der 
schwierigen Lage vieler Eltern 
bewusst, die seit Wochen versu-
chen, Berufsausübung und Kin-
derbetreuung so gut wie möglich 
zu vereinbaren. In einem Eltern-
brief hat das Ressort Bildung und 
Wirtschaft Erziehungsberechtig-
te darüber informiert, dass die 
Einziehung weiterer Elternbeiträ-
ge vorerst ausgesetzt werden soll. 
Unklar ist jedoch, in welchem 
Umfang dies geschehen wird. 
„Das ist auch davon abhängig, 
wann wieder ein Regelbetrieb 
‚unter Pandemiebedingungen‘ in 
den Einrichtungen möglich ist“, 
so die Ressortleiterin für Bildung 
und Wirtschaft, Margit Fuchs.

Schwierige Planung
„Durch die sehr kurzfristigen An-
kündigungen seitens der Landes-
regierung, die manchmal binnen 
eines Nachmittages ihre Ansich-
ten ändert, ist uns eine verlässli-
che Planung nicht immer mög-
lich“, bemängelt Fuchs. Daher 
könne aktuell noch keine Aussa-
ge darüber getroffen werden, ob 
Beiträge erstattet, verrechnet 
oder rückwirkend eingefordert 
werden. Angesichts der ange-
spannten Haushaltssituation be-
grüßt Oberbürgermeister Dr. 
Christoph Grimmer die Aussage 
von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann, dass für die Zeit 
des verschärften Lockdowns 
Kommunen bis zu 80 Prozent der 
Kita-Gebühren zurückerstattet 
bekommen sollen.

Corona Verwaltung setzt 
Einziehung der Kita-
Gebühren aus. Allerdings 
gibt es noch etliche 
Unwägbarkeiten.

Straftat
Unerlaubt
Flagge gehisst
Crailsheim. Eine Flagge des Kai-
serreiches ist vermutlich in der 
Nacht vom 18. auf den 19. Januar 
gehisst worden. Die Polizei er-
hielt einen anonymen Hinweis 
und hat die Flagge abmontiert. 
Auch eine vorgefundene Nach-
richt an dieser Flagge stellt einen 
Bezug dazu her. Das öffentliche 
Zeigen dieser Flagge selbst stellt 
nach Polizeiangaben keinen Straf-nach Polizeiangaben keinen Straf-nach Polizeiangaben keinen Straf
tatbestand dar, die Gesamttat 
aber schon, weswegen inzwi-
schen entsprechende Ermittlun-
gen eingeleitet wurden.

Beitritt zum Klimaschutzpakt
Crailsheim. 301 Kommunen gehö-
ren dem Klimaschutzpakt zwi-
schen dem Land Baden-Württem-
berg und den kommunalen Lan-
desverbänden an. Auch die Stadt 
Crailsheim will eine Unterstüt-
zererklärung abgeben. Der Bau- 
und Sozialausschuss sprach sich 
am Dienstag einstimmig dafür 
aus, nun muss der Gemeinderat 
noch zustimmen. 

Mit dem Beitritt gibt es besse-
re Fördermöglichkeiten für Kli-
maschutzprojekte. Außerdem er-
klärt Crailsheim mit dem Beitritt 
die Absicht, bis 2040 eine weit-
gehend klimaneutrale Verwaltung 
zu sein.

„Wir wollen mit dieser unter-
stützenden Erklärung ein Zeichen 
setzen“, sagte Sozial- und Baubür-
germeister Jörg Steuler. SPD- 
Stadtrat Dennis Arendt, der den 
Beitritt grundsätzlich befürwor-
tete, zeigte sich verwundert: „Das 
ist heute schon der zweite plaka-
tiv-symbolpolitische Beschluss, 
den wir fassen. In anderen Din-
gen sind wir nicht in der Lage, 
symbolpolitische Beschlüsse zu 
fassen.“ Arendt nimmt Bezug auf 
den nicht erfolgten Beitritt zum 
Bündnis Seebrücke, mit dem sich 
Crailsheim zu einem sicheren Ha-
fen für Flüchtlinge hätte erklären 
können. hof

Doudi erzählt die Horaffensage
Crailsheim. Im Rahmen der Stadt-
feiertagsveranstaltungen lässt die 
Crailsheimer Ehrenbürgerin Ul-
rike Durspekt-Weiler ihre Kunst-
figur „Doudi vu Träschbi“ noch 
einmal aufleben. In einem Video, 
das ab morgen Abend auf dem 
YouTube-Kanal der Stadt (www.
youtube.com/c/Stadtverwaltung-
Crailsheim) zu sehen ist (ab 19 
Uhr), erzählt die Doudi die Ho-
raffensage, auf die der Stadtfeier-
tag zurück geht. Sie berichtet also 
von der Belagerung Crailsheims 
im Winter 1379/80 durch benach-
barte Reichsstädte. Die Geschich-
te ist wohl nur eine Sage, aber sie 
ist schön. ah

Corona macht das Comeback 
der „Doudi vu Träschbi“ möglich.
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